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Worauf Online-Broker 
künft ig achten müssen

In Sachen Check 24 ist das Urteil des Landgerichts München abgeändert worden. 
Im Wesentlichen aber hat sich das Oberlandesgericht (OLG) München dem 
Landgericht angeschlossen. Was in Zukunft zu beachten ist.

Zwar hat das OLG eine klag-
bare Pflicht des Online-Mak-
lers verneint, vor der Antrag-

stellung zu prüfen, ob ein Beratungsan-
lass gegeben ist. Der Makler muss seine 
digitale Abschlussstrecke aber dahin ge-
hend modifizieren, dass der Nutzer vor 
der Antragstellung nach seinen Wün-
schen und Bedürfnissen befragt und bera-
ten wird. Ferner müssen dem Nutzer die 
Vermittlererstinformationen aktiv prä-
sentiert werden, und zwar mit der Mög-
lichkeit, sie zu drucken oder zu speichern. 

Hierzu die Begründung des OLG: Es 
bestehe keine eigenständige Pflicht des 
Versicherungsvermittlers zu prüfen, in-
wieweit nach der Person des Versiche-
rungsnehmers und dessen Situation An-
lass besteht, diesen nach seinen Wünschen 
und Bedürfnissen zu befragen und zu be-
raten. Dies gelte auch für die Prüfung, in-
wieweit aufgund der mangelnden Fähig-
keit des Websitebesuchers, die angezeig-
ten Versicherungen zu verstehen, ein Be-
fragungs- und Beratungsanlass bestün-
den. Eine selbstständige Prüfungspflicht 
sei weder vom Gesetzgeber noch von der 
Vermittlerrichtlinie gefordert. 

Ein Online-Broker dürfe allerdings 
nicht davon absehen, den Websitebesu-
cher beim Versicherungsvergleich vor An-
tragstellung individuell nach dessen Per-
son und Situation ausgerichtet nach sei-
nen Wünschen und Bedürfnissen zu be-
fragen. § 61 Abs. 1 Satz 1 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG enthalte eine Markt-
verhaltensregelung). Die Vorschrift regele 
zwar nur vorvertragliche Verhaltens-

pflichten des Versicherungsvermittlers, 
deren Verletzung in besonderem Maße im 
Vertragsverhältnis zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und dem Vermittler 
oder dem Versicherer Wirkungen entfal-
teten. Sie betreffe aber zum Schutze des 
Versicherungsnehmers die Marktteil-
nahme, die im Abschluss des entsprechen-
den Versicherungsvertrags liege.

Der Betreiber eines Vergleichsportals, 
das dem Nutzer ermögliche, Versicherun-
gen zu vergleichen und abzuschließen, sei 
Versicherungsvermittler i. S. d. § 61 Ab-
satz 1 Satz 1 VVG. Die Anwendung der 
Vorschrift auf Fernabsatzverträge sei nicht 
entsprechend § 6 Abs. 6 VVG ausgeschlos-
sen. Diese Ausnahmevorschrift könne 
schon deshalb nicht im Wege der Analo-
gie auf die Pflichten eines Maklers gemäß 
§ 61 Abs. 1 Satz 1 VVG angewandt werden, 
weil es an einer hinreichenden Vergleich-
barkeit der Interessenlagen fehle. Anders 
als bei der Anfrage unmittelbar an einen 
Versicherer erwarte der Interessent bei ei-
ner Anfrage an einen Makler einen Pro-

duktvergleich verschiedener Anbieter; der 
Makler sei deshalb nicht für den Versiche-
rer, sondern für den Versicherungsnehmer 
tätig. Eine Einschränkung der Pflichten 
desjenigen, der den Versicherungsnehmer 
im Verhältnis gegenüber den Versicherern 
beraten solle, wirke sich für den Versiche-
rungsnehmer ungleich nachhaltiger aus 
als eine Einschränkung der Pflichten des 
Versicherers selbst.

Bloße Möglichkeit der Beratung 
noch keine Beratung
Wegen der Schwierigkeit, das Versiche-
rungsangebot zu beurteilen, sei in den 
Fällen einer Hausratversicherung, soweit 
die Gefahr einer Doppelversicherung be-
stehe, einer Privathaftpflichtversiche-
rung, soweit Risiken aus ehrenamtlichen 
Tätigkeiten oder besonderen Hobbys 
nicht gedeckt seien, und einer Kfz-Versi-
cherung für ein Leasingfahrzeug davon 
auszugehen, dass Anlass bestehe, den 
Websitebesucher nach seinen Wünschen 
und Bedürfnissen zu befragen und zu be-
raten. Der Makler genüge dabei seiner 
Pflicht zur Befragung und Beratung nicht 
bereits dadurch, dass er dem Nutzer er-
mögliche, ihn telefonisch zu kontaktie-
ren. Die bloße Möglichkeit, eine Bera-
tung in Anspruch zu nehmen, stelle für 
sich genommen keine Beratung dar.

Bei Hausratversicherungen bestehe die 
Gefahr der Doppelversicherung, wenn 
versicherte Gegenstände außerhalb des 
Versicherungsortes verbracht werden. 
Dies sei etwa bei einem Studenten der Fall, 
dessen Eltern über eine Hausratversiche-
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rung verfügen und der sich am Studienort 
aufhalte und noch keinen eigenen Haus-
stand gegründet habe. Die Besonderheit 
der „Außenversicherung“ begründe die 
Schwierigkeit i. S. d. § 61 Abs. 1 Satz 1 
VVG, eine Hausratversicherung zu beur-
teilen. Sie löse daher die Pflicht aus, nach 
Umständen zu fragen, die wegen bereits 
bestehenden anderweitigen Versiche-
rungsschutzes die nachgefragte Hausrat-
versicherung entbehrlich machen. 

Werden diese Fragen im Verlauf eines 
online vorgenommenen Versicherungs-
vergleichs mit anschließendem Bestell-
vorgang nicht gestellt und werde der Nut-
zer nicht entsprechend beraten, verletze 
der Online-Makler die Vorschrift des § 61 
Absatz 1 Satz 1 VVG. Könne seinem Vor-
bringen nicht entnommen werden, dass 
der Aufwand dafür, entsprechende Fra-
gen in den Bestellvorgang zu integrieren, 
unverhältnismäßig groß wäre, könne da-
hinstehen, ob der Verhältnismäßigkeits-
vorbehalt in § 61 Abs. 1 Satz 1 VVG auch 
die Befragungs- und Beratungspflichten 
betreffe.

Deckungsbedarf ermitteln
Bei einer Privathaftpflichtversicherung 
seien Risiken aus ehrenamtlichen Tätig-
keiten oder besonderen Hobbys nicht im-
mer abgedeckt. Deshalb bestehe die Not-
wendigkeit, den Versicherungsinteres-
senten danach zu befragen, ob er solche 
Tätigkeiten oder Hobbys wahrnehme 
und ob er diese Risiken absichern wolle. 
Unterblieben derartige Fragen und eine 
entsprechende Beratung im Verlauf des 
Bestellvorgangs, verletze der Online-Bro-
ker die Vorschrift des § 61 Abs. 1 Satz 1 
VVG. Bei Kfz-Versicherungen bestehe 

dann, wenn das versicherte Fahrzeug ge-
least sei, die Gefahr einer Kollision zwi-
schen der leasingvertraglichen Verpflich-
tung, das Fahrzeug in einer Vertragswerk-
statt reparieren zu lassen, und dem bei ei-
nem prämiengünstigeren Tarif vorgesehe-
nen Verzicht auf freie Werkstattwahl. 
Trage der Online-Bestellvorgang der sich 
daraus ergebenden Notwendigkeit nicht 
Rechnung, den Kunden danach zu befra-
gen, ob ein versicherungsvertraglicher 
Verzicht auf die freie Werkstattwahl mit 
seinem Leasingvertrag vereinbar sei, ver-
letze der Online-Makler die Vorschrift des 
§ 61 Abs. 1 Satz 1 VVG. Entsprechendes 
gelte für die im Online-Bestellvorgang un-
terlassene Beratung.

Erstinformation ist online 
mitzuteilen
Ein rechtsfähiger Verband zur Förderung 
gewerblicher oder selbstständiger beruf-
licher Interessen könne von einem On-
line-Broker verlangen, es zu unterlassen, 
dem Websitebesucher beim Aufruf von 
Versicherungsinformationen die vorge-
schriebenen Vermittlererstinformatio-
nen lediglich über einen Button zum Ab-
ruf bereitzustellen. Es genüge nicht der 
Marktverhaltensregelung des § 11 Abs. 1 
Versicherungsvermittlungsverordnung 
(VersVermV), die Angaben lediglich vor-
zuhalten. Aus dem Erfordernis der „Mit-
teilung“ der Angaben an den Versiche-
rungsnehmer „in Textform“ folge, dass 
die erforderlichen Informationen in einer 
zur dauerhaften Wiedergabe in Schrift-
zeichen geeigneten Weise vom Vermitt-
ler abgegeben werden und dem Versiche-
rungsnehmer zugehen müssen. 

Dass Angaben auf der Webseite abge-
rufen werden können, reiche aber nicht 
aus, weil die Belehrung nicht in unverän-
derlicher Textform zum Versicherungs-
nehmer gelange. Erforderlich sei, dass 
dieser sie als (elektronische) Post erhalte, 
damit er sie auf seinem Computer abspei-
chere oder selbst ausdrucke. Es sei Auf-
gabe des Vermittlers, die Belehrung in 
Textform zu übermitteln, und nicht Auf-
gabe des Versicherungsnehmers, sie sich 
selbst zu verschaffen. 

Leider hat der Senat sich nicht mit der 
vorhandenen Literatur auseinanderge-
setzt, die mit guten Gründen eine analoge 
Anwendung von § 6 Abs. 6 VVG auf den 
Fernabsatz durch Vermittler befürwortet. 
Die Annahme einer der Analogie entge-
genstehenden unvergleichlichen Interes-
senlage steht in einem Spannungsverhält-
nis zur Rechtsprechung des Bundesge-
richtshof (BGH), nach der sich die Bera-
tungs- und Befragungspflichten von Mak-
lern und Vertretern nach Umfang und In-
tensität nicht unterscheiden. 

Zu weit dürfte es auch gehen, wenn der 
Betreiber eines Vergleichsportals die Ver-
mittlererstinformation bereits beim Abru-
fen von Versicherungsinformationen zum 
Download bereitstellen muss. Denn da der 
Nutzer das Vergleichsportal auch nutzen 
kann, um sich bloß zu informieren, be-
ginnt die Versicherungsvermittlung erst 
mit dem eigentlichen Bestellvorgang. Erst 
dort muss die Information übermittelt 
werden. Die frühere Platzierung kostet 
Conversion und sie behindert Nutzer un-
nötig, die die Website nur der Informatio-
nen wegen aufsuchen. Da die Ausnahme-
vorschrift des § 6 Abs. 6 VVG für den 
Fernabsatz mit Wirkung zum 23. Februar 
2018 entfällt, werden Online-Vermittler 
aber nicht umhinkommen, den digitalen 
Vermittlungsprozess nach den Entschei-
dungsleitlinien zu überarbeiten. ■
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Mehr Infos

Tipps und Informationen rund ums 

Thema Vertriebsrecht finden Sie auf 

der Homepage von Blanke Meier 

Evers, Bremen, unter www.bme-

law.de oder bei Rechtsanwalt Jür-

gen Evers, Telefon: 04 21/69 67 70.

Auto r:  Jürgen Evers  ist als 

Rechtsanwalt in der Kanzlei 

Blanke Meier Evers, Bremen, 

spezialisiert auf Vertriebs-

recht, vor allem Handels-, 

Versicherungsvertreter- und 

Versicherungsmaklerrecht. 
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